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Der neue Schweizerische Republikaner..

Herausgegeben von Usteri.

Freytag, den z April iZoi. Viertes Quartal. Den i; Germinal IX.

Gesetzgebender Nach, n. Merz.

Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Cciminalgestzgebuttgs.
Commißion das Begnadtgungsbcgcheen des Goltl.
Friedrich Bachmann v. Niedermuhlern betreffend.)

So befindet fich der brausende Jüngling nunmehr seit

dem Weinmonal im sogenannten Tittiingcrthurm, ohne

Arbeit ohne Beschäftigung, in Gesellschaft mit Mördern,
Slraffenränbern und andern Verbrechen. *

Auf die Vorstellungen feiner Verwandten schlug Ihnen
der Vollz. Rath unterm 24. Jeuner 1301 vor, diese

ganz unzwekmäßige, den Jüngling nur »och mehr ent.

fittlichende Strasse, in einen eben so langen Hausarrest
im väterlichen Haufe zu verwandeln.

Die Commißion, der Sie die Untersuchung diests

Vorschlages übertrugen, stand keinen Augenbtik an, die

Unzwckmäßigkeit dieser Straffe einzusehen.

Nur war sie in Verlegenheit über die Art und Weist,
wie man diese Straffe i» eme Züchtigung verwandeln

könnte, die auch im Stande wäre, den Jüngling zu

bessern.

Diese Verlegenheit ward durch den Umstand vcran.

laßt, daß Vater Bachmann fich bey der Vollziehung
anheischig gemacht Halle, feinen Sohn in der Fremde

zu versorgen.

Ihre Commißion ließ daher den Vater vor Ihren
Berichterstatter bescheiden, um von ihn, zu erfahren,

welchem Antrage, ob demjenigen der Vollziehung, oder

dem feinigen, er den Vorzug gebe. Der Vater findet
den Antrag der Regierung weit besser, zwekmäßiger,

ausführbarer, und seinen Umständen angemessener.

Ihre Crim. Commißion hat daher die Ehre, Ihnen
die Genehmigung folgende» Décréts anzuralhen :

Der gcfezgebende Rath
Auf die Botschaft des Vollz Raths vom 24. Jan.

lezthin, enthaltend den Vorschlag einer Stcafänderung
deS Gortl. Friedr. Bachmann von Niedermuhlern, Cd.

Bern, und nach Anhörung der Crim. Gestzgeb. Com.

In Erwägung, daß die Besserung der Schuldigen
einer der Hauptzwecke der Strafgesetze seyn soll,

verordn e t:
Die dem Gottlieb Friedr. Bachmann von Niedermuh« ^

lern, gewesen n Fourrer bey der ;cen Ccmpagn«
des - ten Bataillons helvetischer leichter Infanterie,
unterm lo. Christin, lezthin auferlegte zweyjährige
militairischc Gefangcnfchaftssrraffe, ist dahin abge-
ändert, daß derstlbe die noch übrige Straftest in
dem Haust stincs VaterS eingeschlossen, und unter
seiner Aufficht aushallen soll.

Ihre C i iiliialgcsczgcbungocoininlßion macht ei fich

bey diesem Anlaß zur Pflicht, den Antrag zu machen,

Ihrer Milstaircommißion aufzutragen, Ihnen einen Vor»
schlag über eine bessere und zwekmäßigere Organisation
der militairischen Gefängnißstraffcn einzureichen.

Der Rath verwirft den Antrag der Strafmilderung,
und beschließt folgende Botschaft an den Vollz. Rath.

B. Vollz. Räthe! Die in Ihrer Botschaft vom 24.
Jenner iLo i vorgeschlagene Begnadigung des Gottlieb
Friedrich Bachmann von Niedermuhlern, Caut. Bern,
glaubte der geschehende Rath nicht ertheilen zu können ;
theils weil ihm der Hausarrest in seines Vaters Hauke

nicht hinlänglich sicher vorkam, theils aber, weil der
wichtigste Grund für die Begnadigung, die Unzwekmäf-
figkcir einer beschäftigungslosen Einsperrung mit andern
Verbrechern, nicht diesen Gefangenen besonders betrift,
sondern auf alle insgesamt anwendbar zu seyn scheint.

Eden dieser lezte Grund aber, der diese Begnadigung
hätte bewirken sollen, machte den geschehenden Rath
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aufdie Unzwekmäßigkeit und Inhumanität der Einspcr-

rungsstraffe, mit denen keine Arbeit verbunden ist, und

die unier dem helvetischen Milirair allgemein statt zu

haben scheint, aufmecklam. revlich bestimmt das einst,

weilen angenommene Milttairstrafgcsezbnch die Einkee,

kerung als Hauptstraffe, ohne eine Arbeit für die Eingc,
kerkerten vorzuschreiben; allein da einerseits die Emipec-

rungsstraffe an sich selbst betrachtet, wenn kein? Beschäf-

tigung dabey statt hat-, grauzani ist, und wenn die Ge-

straften unthätig in Gesellschaft beysammen leben, start

ein Besftrungsmittcl zu seyn, die Quelle einer fürchterli.
chen Unsttllichkeii werden kann und da anderftils für
einen Staat die Maße von Arbeit, die seine cingesper.

ten Verbrecher jeder Art zu liefern im Stande sind, kei.

Ncswegs unbedeutend, und besonders für die helvetische

Republik in ihrem Zustand von EMdiöffung nicht zu ver.

achten ist, so ladet Sie B. Votlz. Nälhe der gesczgcb.

Rath dnngcndst ein, diesen, besonders in moralischer
Nükstcht mir zu lange vernachläßigten Gegenstand zu be>

handeln, und darüber mit möglichster Beförderung, Vcr-
fügungen zu treffen, die das Gcsez erst dann genau be-

stimmen kann, wenn die Einrichtung der Gefängnisse

überhaupt geftzüch angeordnet styn wird. Ihnen Bürg r
Vollz. Räthe steht es zu, indessen hierüber die nöthigen

Verfügung:» zu treffen, und sowohl in Rüksichl der Art
der Arbeit, als auch der mehr oder mindern Oeffentlich-
kettdmelbcn, Bestimmungen zumachen, in denen die

vorhandenen Erfahrungen verschiedener Nationen, mit
den Lokalverhältnissen unsers Vaterlandes, in zweckmäs.

stge Verbindung gesezt sind, und wodurch der Zwek

dieser so häusigen Art von Straffen, und die Pflichten
die der Staat dabey zu beobachten hat, besser erfüllt
werden, als es bisher verschiedener Umstände wegen,
koch nicht geschah.

Die abgehenden Secretairs erstatten über den Zustand

ter Cavjl.y im verflossenen Monat, einen gcnugthucndcn
Bericht.

Die Finanzcommißion räth zu folgende? Botschaft an
den Vollz. Rath, weiche angenommen wird :

B. Vollz. Räthe! Durch Ihre Botschaft vom s, d.

begehren Sie die Ratifikation eines mit tee Gemeinde

Schwy; getroffenen Verkaufs einer Naticnalzicgelhütre
° die nicht auf Nationalbodcn steht. Ungeachtet der geieZg.

Rath keine Schwierigkeiten finde» würde, diese Veräus.

strung um den angezeigten Preis von i2;o Fr, mit den

beygefügten Bedingungen zu bestätigen, wie dieselbe

genau noch den Vorschriften dcS Gesetzes vom z. Jan.
!«po statt gehabt halte, so ist es Ihm unmöglich, die

Erfordernisse deS Gesetzes bey diestr Veränssernng als
erfüllt anzusehen, da dle Vollziehung noch durch kein

Dekret zur Versteigerung dieser Ziegelhütte berechtigt

war, und der geftzgebendc Rath erwartet vor allein aus

Ihren Antrag, ob Sie B. Vollz. Räthe, die F-übiclung
dieser Ziegclhüche auf geftzlichem Weg für jwekmäßlg

hallen.
Die Constitutionscommißion erstattet folgenden Be-

richt, dessen Antrag angenommen wird:
B. Gestzgcbcr! Unterm 2g. Horn/ lezthin langte bey

Ihnen der Küfermeister Georg Dietrich Wecker von

Frankeubach bey Heilbronn mit einer Bittschrift eia,

auö deren Beylagen Sie ersehen mögen, daß 'er den

2i. Merz 1766 gedohren wurde, und laut Kundschaft,

1. In Heilbronn ig Monathe ; in Colmar s ; in So«

lothurn 6 ; in Mühlhausen als es noch zur Schweiz ge.

Hortes; in Bexn ;o; in Lausanne;<?; in Aubomie bey

Gattiger 6 ; in Fechy bcy Waichel 6 ; in Auboune bey

Nonnet 60 ; in Allein 144 Monat oder 12 Jahre in der

Schweiz bey Meistern, von Weihnacht 1708 aber, auf

seine eigene Faust gearbeitet habe.

Sie ersehen zweylciis aus dieser Bittschrift, daß Weekck

sich brav und redlich, wie es einem rechtschaffenen Hand-

werksducschcn und Meiste^ geziemt, aufgeführt habe.

Sie bemerken drittens baß er mit einer Tochter von

Aubonne sich verheycachet habe, und daß aus dies«

Hcyrath Kinder entstanden seven.

Viertens erfahren Sie, daß die Gemeine Aubonne

auch ihn nm 85» Fr,, wenn Sie es erlauben, ms

Octsbürgenccht aufnehmen will.
Aus allen diesen Gründen wünschte der Küfmmifler

Georg Dittcrich Wecker, Sie möchten ihm das hà
tische Bürgerrecht zn ertheilen belieben.

Ihre Const. Comniißwn der Sie die Sache zu un«

tecsuchm aufgetragen, findet keine Gründe Ihnen eine

Ausnahme vom Gcsez über die Naturalisation der Aren»

den vorzuschlagen, und räch Ihnen über dieß Begehrt
nicht einzutreten.

Die Potizeycvmmißion erstattet folgenden Berichts dft

für z Tage auf den Canzleyftsch gelegt wird:
B- Gescjgeber! Die Munizipalilät und Gcmeinds.

kammcr der Gemeinde Schötz, unterstüzt von mehret»

andern Gemeinden deS Distrikts Wftliiau Cant: LuzetN,

stellt in zweyen Bittschriften vor, daß in ihrer Gemeint

eine ziemliche Anzahl armer Leute sich befinde, die ihre»

Antheil an den Gemeindsgerechtigkeilcn verkauft, uns

außer etwa einer Halden oder einer viertel IucharM

Feld fvedsr an Liegendem noch Führendem, kein Vcrwo-
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gen, besonders denn kein Hols besitzen, und nichtsdesto.

weniger, begründe auf das Kcsez vom - z. Christm. yk,

daS jedem die Freyheil zusichert, aus eigenem Grund

und Boden zu bauen, auf ,enen kleinen Stücken Land,

zum Theil mitten auf offenen Feldern, zum Theil in der

Nähe von Waldungen neue Häuser zu errichten vorha.

bms seyen, wodurch sowohl die benachbarten Feldeigen-

khümer wegen des kleinen Viehs, so diese Leute halten,

und gegen das jede EinzäumuNg, wenn sie auch deren

«richten wollten, nicht hinreichte, als aber da das

lnchrsie Holz zu den Gebäuden selbst, und nach.

werlS zum Bedürfniß ihrer Haushaltung, von ihnen ge.

frevelt werden würde, die Eigenthümer der benachbarten

Waldungen, mit unausbleiblichem Nachtheil bedroht

werden.

Auf diese Darstellung gründet denn die Gemeinde

Schütz dee Bitte, daß es Ihnen B> G. gefallen mochte,

mit Dringlichkeit allgemeine Baupolizeygesche zu cnt.

werffen und in denselben auf diese Lage der Feld und

Waldeigenthümer Rülsicht zu nehmen.

Eure Polizcycommißion, welcher Sir diese Petition

zur Untersuchung übersandten nahm vor allem ans, das

Gesez vom Christm. 179« vor die Hand, und fand

darinn den richtigen jcdev Polizey. Gesezgebung zum

Gründe liegenden Sah aufgestellt, daß im Staat die

natürliche Freyheit des Individuums da ihre Schranken

finde, wo ihre Ausübung entweder in das Gebiet der

natürlichen Freyheit des Andern eingreift, oder wo sie

«uf Anstalten stoßt, deren Daftyn allgemeinere Zwecke

der Gesellschaft befördert. ES heißt nemlich in «wehn-
tem Gesetze: daß die Freyheit zu bauen da eingeschränkt

seyn solle, wv ihre Ausübung dem Eigenthum deS an-

grenzenden Nachbars, dem allgemeinen Wohl, ober den

bestehenden Bau. Polizcy - Gesetzen entgegenstelle.

Run sind freylich die Merkmaie nicht angegeben, woran

da, wo keine Bau. Polizey-Gesetze existiren, erkennt

werden könnte, ob ein gegebener Bau das Eigenthum
des Nachbars oder der allgemeinen Sicherheit gefährde?

und eben diese Unbestimmtheit ist es, welche die Petentcn

durch ein allgemeines Gest; gehoben wünschten; allein

Eure Commißion glaubt, eine solche allgemeine Bestim.

mung seye durchaus unmöglich, indem das Daseyn

dieser Gefahr von so naannigfait-gcn und bloß örtlichen

Umständen abhanget, daß keine allgemeine Merkmale
desselben angegeben werden können.

ttâ diesem VeltMpnnKÂîo glaubt euere Commis»

fion nicht, daß es der Fall sey, in die Bittschrift der

Gemeinde Schötz einzutreten; allein bey näherer Erbau»
rung jenes Gesetzes schien eucrer Commißion ein wesent»

lichcr Mangel darin zu liegen, daß cineSlheils bep
der Voraussetzung, es könne durch einen unternommenem
Bau das Eigenthum eines Dritten und die allgemein»
Sicherheit dcnach.'heiligct werden, keine Vorschrift »0?.

Handen ist, daß und wie das Vorhaben eines sol-

chen Baus zur allgemeinen Kenntniß gelangen soll, was
doch M Sicherheit des Baulustizen, und um ihm-

vor Schade» zu seyn wesentlich erforderlich scheint;

anderstheils baß eben so wenig bestimmt ist, wer übe?

das Vorhandenseyn allfälligcr gesetzlicher Hmdenmgs»
gründe entscheiden soll?

Diesem Mangel nun abzuhelfen, schlägt Ihnen B. G.
Euere PolizcycsmmiKion folgenden Gesetzeseatwurs vor,
dessen nähere Bestimmungen sich von selbst erklären,

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Fortsetzung ter Anzeige der Schrift: lieber die-

Schwely und über die Mittel und
Bedingnisse einer neuen Organisa»'
tivn der helvetischen Republik für
die Interessen des europäischem
S ta at en sy stems.

Es erhelle — sagt der Vf. S. 55 — auS dem ersten

Theile seiner Schrift nun wohl aufs bündigste, »wi»
unstatthaft das Lob der alten Ordnung der Dinge, und'
wie unbegründet bcjönders der deklamatorische Ruhn?
von der auf edler Sittencinfalt, und auf der Kenntniß'
und Erwägung der besondern Localitätsccfvedermsst-
und Eigenheiten der Schweitz und ihres Volks beruhen»
den Vortresiichkeit der ehmaligen helvetischen Regierung

gen und ihres Herrschaftssystems gewesen sey. ——
Es sey offenbar, daß alle Gebrechen des öffentlichen-
Geistes, welche den bisherigen politischen und ökonv»-

mischen Rückstand der helvetischen Nation, so wie dem
unrühmlichen Untergang ihrer Eidgenossenschaft verur»-
sacht haben, vornemlich in der bisherigen Unvollkom.
menheit der Verfassung «nd in den Gebrechen des pd»
Mischen Zustands der Schweitz gegründet gewesen sind;',
und daß also diese Erbrechen' bey der Gelhcilthett' dep

Schweitz, und Sey der Wiederherstellung ihres ehevo»

ngen politischen Zustandes, auch bey einer verbesserten:

Föderativ. Vkfassung gewiß nie aufyörew, sonperw
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